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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236 Abs1;

Rechtssatz

Eine "sachliche" Unbilligkeit ist anzunehmen, wenn im Einzelfall bei Anwendung des Gesetzes aus anderen als aus

"persönlichen" Gründen, ein vom Gesetzgeber o8enbar nicht beabsichtigtes Ergebnis eintritt, sodass es zu einer

anormalen Belastungswirkung und, verglichen mit ähnlichen Fällen, zu einem atypischen Vermögenseingri8 kommt.

Sachliche Unbilligkeit einer Abgabeneinhebung ist grundsätzlich in Fällen anzunehmen, in denen das ungewöhnliche

Entstehen einer Abgabenschuld zu einem unproportionalen Vermögenseingri8 beim Steuerp:ichtigen führt. Der in der

anormalen Belastungswirkung und, verglichen mit ähnlichen Fällen, im atypischen Vermögenseingri8 gelegene

o8enbare Widerspruch der Rechtsanwendung zu den vom Gesetzgeber beabsichtigten Ergebnissen muss seine

Wurzel in einem außergewöhnlichen Geschehensablauf haben, der auf eine vom Steuerp:ichtigen nicht

beein:ussbare Weise eine vom Steuerp:ichtigen nach dem gewöhnlichen Lauf nicht zu erwartende Abgabenschuld

ausgelöst hat, die zudem auch ihrer Höhe nach unproportional zum auslösenden Sachverhalt ist (vgl. Ritz,

Bundesabgabenordnung3, Tz. 11 zu § 236, und die dort angeführten Hinweise auf die Judikatur des

Verwaltungsgerichtshofes). Im Erkenntnis vom 22. November 1999, 96/17/0237, führt der Verwaltungsgerichtshof aus,

dass die Nachsichtsregelung der Abgabenbehörde die Möglichkeit erö8nen soll, eine infolge der besonderen

Umstände des Einzelfalles eingetretene, besonders harte Auswirkung der Abgabenvorschriften, die der Gesetzgeber,

wäre sie vorhersehbar gewesen, vermieden hätte, zu mildern.
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